
01 Staatskanzlei des 
Landes Schleswig-
Holstein Abteilung Lan-
desplanung, Innenministe-
rium des Landes Schles-
wig Holstein, Referat 
Stadtentwicklung, Stadte-
bau und Ortsplanung, 
Schriftsatz vom 03.02.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 01. 
Mit Schreiben vom 05.12.2013 haben Sie mich im 
Rahmen der Vorfahrensschritte gemaR § 4 Abs. 2 
und § 3 Abs. 2 BauGB erneut fiber die von der 
Stadt Wyk auf Fehr geplante 2. Anderung des 
Bebauungsplanes Nr. 46 (Strandbewirtschaftung) 
Kir die Teilgebiete 46 d (Bereich am Aufstiegsbau-
werk zum Nordseekurpark) und 46 g (Bereich 
Hohe Einmtindung ParkstraRe / Stockmannsweg) 
des Ursprungsplanes informiert. Von den dazu 
vorgelegten tiberarbeiteten und erganzten Planun-
terlagen einschlieRlich eines „vorlaufiger Strand-
entwicklungskonzepts" habe ich Konntnis genom-
men. 
Wesentliches Planungsziel ist es weiterhin, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen far Erweite-
rungen der an den genannten Standorten bereits 
bestehenden Einrichtungen zu schaffen. Insbeson-
dere sollen die Segel- und Surfschulen zu Wasser-
sportzentren weiterentwickelt und die gastronomi-
schen Einrichtungen durch Vergreflerung der 
AuRenterrasse deutlich erweitert werden. Dazu 
sind vor allem raumliche Erweiterungen der bereits 
ausgewiesenen Sonstigen Sondergebiete, Ande-
rungen der Zweckbestimmungen in „Wassersport-
zentrum mit Strandbewirtschaftung" sowie Erho-
hungen des MaIles der baulichen Nutzung vorge-
sehen. 
Dieses Planungsvorhaben der Stadt Wyk auf Fohr 
war bereits Gegenstand von Schriftwechsetn sowie 
eines Planungsgespraches am 12.07.2012 in 
Husum. Auf meine landesplanerischen Stellung-
nehmen vom 17.08.2010 und 23.12.2011 mache 
ich zunachst aufmerksam. 
Insbesondere hatte ich mit Stellungnahme vom 
23.12.2011 die gegen das Planungsvorhaben 
bestehenden Bedenken zurtickgestellt .und zu-
gleich bestatigt, dass der geplanten 2. Anderung 
des Bebauungsplanes Nr. 46 der Stadt Wyk auf 
Fehr Ziele der Raumordnung nicht entgegengehal-
ten werden, 
Aufgrund des derzeitigen Planungs- und Informati-
onsstandes ergibt sich aus landes- und regional-
planorischer Sicht keine von der v.g. Stellungnah-
me abweichende Beurteilung, 
Ich mache allerdings auf die grundlegende Bedeu-
tung der mit Stellungnahme des Kreises Nordfries-
land vom 13.01.2014 aufgezeigten Aspekte auf-
merksam. 
Darin wird von Seiten der Unteren Naturschutzbe-
horde u.a. ausgefahrt, dass die angestrebte 
Plananderung im Widerspruch zu der bestehenden 
Strandkonzession steht und dass eine neve Son-
dernutzungsgenehmigung fiir die vorgesehenen 
(neuen) Nutzungen des Meeresstrandes erforder-
lich ist. Ohne einen diesbezaglichen Antrag Milne 
die Bebauungsplananderung jedenfalls keine 
Rechtskraft erlangen; vielmehr mtisste sogar die 
bestehende Konzession widerrufen werden. 
Dariiber hinaus wird von der Unteren Naturschutz-
beherde dargelegt, dass die Voraussetzungen fur 
die notwendige Befreiung nach § 67 Abs. 1  

- Am 09.01.2014 wurde der Grundsatzbe-
schluss gefasst die Konzessionen neu auf-
zustellen. Die Nutzung des Meeresstrandes 
in den Planbereichen Nr. 46d und Nr. 46g 
der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 
46 wird in die in der Aufstellung befindliche, 
aktualisierte Konzession Obernommen. 

-Die Hinweise warden zur Kenntnis genem 
Men und beracksichligt werdeW 
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Abwagungsvorschlag: RuckWier von: Stellungnahme 
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Riicklaufer von: Stellungnahme Abwagungsvorschlag: 
BNatSchG 	noch 	nicht 	hinreichend 	erffillt 	sind; 
insbesondere wird eine Abarbeitung der Aspekte 
„Oberwiegendes offentliches lnteresse" und ,,natur- 
schutzrechtliches 	Eingriffsminimierungsgebot", 
jeweils bezogen auf die zu aberplanenden Strand- 
abschnitte, fur erforderlich gehalten. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sei jedenfalls die Inaussichtstellung einer 
Befreiung nicht moglich. 
Des Weiteren beinhaltet die v.g. Stellungnahme 
des Kreises eine ganze Reihe von Anmerkungen 
(Fachdienst 	Bauen 	und 	Planen 	sowie 	Untere 
Denkmalschutzbehorde), die eine 	Uberarbeitung 
des Planentwurfs erfordern. 
In diesem Zusammenhang sollte die Stadt Wyk auf 
Far m.E. auch noch einmal eingehend prilfen, ob 
die geplanten Erweiterungen der Sondergebietsfla-
chen, die Grundflachen „oftener baulicher Anlagen" 
(hierzu erscheint auch eine Klarstellung erforderlich 
zu sein) und insbesondere auch die Erweiterungen 
der gastronomischen 	Nutzungen 	(die 	zulassige 
Grundflache der Auflenterrassen soil jeweils urn 
350 % von derzeit 100 m2  auf kOnftig 450 m2  zu- 
nehmen) tatsachlich in den vorgesehenen Umfan-
gen erforderlich sind. 
Abschlieaend weise ich erneut darauf hin, Bass 
m.E. auch eine Anderung des Flachennutzungs- 
planes erfolgen sollte; zur Begrundung verweise 
ich auf meine Stellungnahme - vom 23.12.2011. 
Ich bitte, mich Ober den Fortgang des Planverfah- 
rens zu unterrichten. 
Diese Stellungnahme bezieht sich 	nur auf die 
Erfordernisse der Raumordnung und greift damit 
einer planungsrechtlichen PrOfung des Bauleitpla-
nes nicht vor. 
Gesichtspunkte, die sich nach dem Baugesetzbuch 
im weiteren Planverfahren ergeben, bitte ich recht- 
zeitig 	mit der h6heren Verwaltungsbehorde zu 
klaren. 
Aus Sicht des Innenministeriums, Referat Stadte-
bat] und Ortsplanung, Stadtebaurecht sind derzeit 
keine weiteren Anmerkungen erforderlich. 
Aus 	Sicht des 	Ministeriums 	fur 	Energiewende, 
Landwirtschaft, 	Umwelt 	und 	landliche 	Raume, 
Referat 	„Landschaftsplanung, 	Eingriffsregelung, 
UVP, Sport und Erholung" sind derzeit keine weite-
ren Anmerkungen erforderlich. 
Eine Aussage Ober die ForderungswOrdigkeit ein-
miner MaRnahmen ist mit dieser landesplaneri-
schen Stellungnahme nicht verbunden. 

- 	In Abstimmung 	mit der Unteren 	Natur- 
schutzbehorde 	werden 	die 	notwendigen 
Voraussetzungen fur die notwendige Befrei-
ung nach § 67 Abs. BNatSchG Oberarbeitet. 
Es wird eine Abarbeitung der Aspekte „iiber-
wiegendes offentliches Interesse" und ,,na- 
turschutzrechtliches 	Eingriffsminimierungs- 
gebot", jeweils bezogen auf die zu tiberpla-
nenden Strandabschnitte, vorgenommen. 

- Die notwendig vorgesehenen Umfange der 
geplanten Erweiterungen der Sondergebiets-
flachen wurden noch einmal Eiberprifft. 

- Der Planentwurf wurde Oberarbeitet. 

- Die Klarstellung erfolgt in den Textfestset-
zungen sowie in Gestalt zweier Lageplane, 
werche ais Anlagen der Begrundung beige-
fagt sind, 

- Aufgrund des Mallstabes sind die Planbe-
reiche im gultigen Flachennutzungsplan nicht 
parzellenscharf dargestellt. Die geringfiigigen 
Verschiebungen verandern nicht die Grund-
lage des bestehenden Flachennutzungspla-
nes. 

02 Archaologisches Lan- 
desamt, 
Schloss Annettenhoh 
Schriftsatz vom 06.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 02. 
Wir konnen zurzeit keine Auswirkungen auf ar- 
chaologische Kulturdenkmale durch die Umsetzung 
der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben 
wir keine Bedenken. Wenn wahrend der Erdarbei-
ten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen 
entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehorde 
unverzuglich zu benachrichtigen und die Fundstelle 
bis zum Eintreffen der Fachbehorde zu sichern. 
Verantwortlich Kier sind gem. § 14 DschG (in der 
Neufassung vom 12. Januar 2012) der Grund-
sttickseigentamer und der Leiter der Arbeiten. 

-Die Stellungnahme wird zur Kenntrii 
genommen. 

Ein entsprechender Hinweis 
befindet sich bereits in der Begrundung. 

03 Kreis Nordfriesland, Amt Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 03. -Die Hinwelse werden zur Kenntnis genom- 
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ROcklaufer von: 
	

Steliungnahme 	 Abwagungsvorschlag: 
Zusammenfassend ffir die von mir zu vertretenden 
offentlichen Belange und die beteiligten Abteilun-
gen meines Hauses nehme ich zu dem Entwurf wie 
folgt Stellung: 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehorde wird 
hinsichtlich der oben genannten Planung folgende 
Stellungnahme abgegeben: Vorbemerkung: 
Die jetzige Nutzung der Teilgebiete und auch an-
gestrebte Plananderung steht im Widerspruch zu 
der bestehenden Strandkonzession der Stadt Wyk 
Mr die betroffenen Teilbereiche. Es wurde bereits 
in anderen Verfahren und insbesondere in meinem 
Schreiben vom 02.12.2013 an das Amt F6hr-
Amrum darauf hingewiesen, dass neue Nutzungen 
des Meeresstrandes, die nicht in der gultigen Kon-
zession abgedeckt sind, einer neuen Sondernut-
zungsgenehmigung bedurfen. 
Mir ist nicht bekannt, dass ein solcher Anderungs-
antrag derzeit in Vorbereitung ist. Ich weise des- 
wegen darauf hin, dass die vorliegende Bebau-
ungsplananderunq nur Rechtskraft erlangen kann, 
sofern die angestrebte Nutzunq des Meeresstran-
des als Sondernutzungsgenehmiqunq bei mir 
beantragt wird. Andernfalls ware ich verpflichtet, 
die bestehende Konzession zu widerrufen. 
Naturschutzfachliches: 
Aufgrund der Vorgaben des § 35 Landesnatur- 
schutzgesetz (LNatSchG) 	Schutztreifen an Ge- 
wassern - wird eine Befreiung nach § 67 (1) Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) beantragt. Be-
freiungen kOnnen nur erteilt werden bei Oberwie-
gendem offentlichen Interesse oder einer unzu-
mutbaren Belastung im Einzelfall. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Einhaltung des Eingriffs-
vermeidungs- bzw. Minimierungsgebotes des § 14 
BNatSchG abzuarbeiten und darzulegen. 
Das vorlaufige Strandentwicklungskonzept als 
auch die Begrundung der Bebauungsplananderung 
legt ansatzweise die Erfordernisse der geplanten 
Eingriffe als Resultat des offentlichen touristischen 
Interesses am Strandbereich der Insel Fohr dar. 
Dies erfolgt jedoch nicht vollstandig. Hierzu ware 
das Strandentwicklungskonzept konkret um die 
Planungserfordernisse (Frequentierung, Entwick-
lung der Einwohner-, Gaste- und Ubernachtungs-
zahien) und —vorgaben bezogen auf die einzelnen 
Strandabschnitte zu erganzen. So wurde auch 
offengelegt werden konnen, dass dem natur-
schutzrechtlichen Eingriffsminimierungsgebot ge-
folgt wird (GleichstellunglAngleichung der infra-
strukturellen Ausstattung, Ausrichtung an konkreter 
Nachfrage). Letzteres ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht vollstandig moglich. Urn den Anforderungen 
des § 67 BNatSchG kir die jetzige Planung gerecht 
zu werden, empfehre ich die Abarbeitung der o. g. 
Punkte bezogen auf die jetzt zu Oberplanenden 
Strandabschnitte. Dies konnte dann nachtraglich 
auch in ein gesamtinsulares Konzept Obernommen 
werden. Die Inaussichtstellung einer Befreiung ist 
zum jetzigen Zeitpunkt der Beteiligung jedoch nicht 
moglich. 
Von dem Fachdienst Bauen — und Planen wurde 

Kir Kreisentwicklung, Bau 
und Umwelt 
Schriftsatz vom 13.01.2014 

men und berucksrehtigt werden, 

Zur Stellungnahme der untere Natur-
schutzbehorde: Vorbemerkung: 
Am 09.01.2014 wurde der Grundsatzbe-
schluss gefasst die Konzessionen nou auf-
zustellen. Die Nutzung des Meeresstrandes 
in den Planbereichen Nr. 46d und Nr. 46g 
der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 
46 wird in die in der Aufstellung befindliche, 
aktualisierte Konzession Obernommen, 
Naturschutzfachliches: 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behorde werden die Planunterlagen entspre-
chend der Hinweise erganzt. 
Urn gernail der Vorgaben des § 35 Lan-
desnaturschutzgesetz (LNatSchG) — Schutz-
treifen an Gewassern - eine Befreiung nach 
§6 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
zu erhalten wird in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehorde die Antragstel-
lung Oberarbeitet. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Einhaltung des Eingriffs-
vermeidungs- bzw. Minimierungsgebotes des 
§ 14 BNatSchG in die Planunterlagen einge-
arbeitet und dargelegt. 
- Die Klarstellung erfolgt in den Textfestset-
zungen sowie in Gestalt zweier Lageplane, 
welche als Anlagen der Begrandung beige-
kigt sind. 

Aufgrund Stellungnahme von dem Fach- 

Bebauungsplanes Nr. 46, 2. Anderung der Stadt Wyk auf Fohr 	Architektur- u. IngenieurbOro Todt und Bahnsen 
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Stellungnahme Abwagungsvorschlag: Rucklaufer von: 

Von der unteren Denkmaischutzbehorde wurde 
folgende Stellungnahme abgegeben: 
Aus denkmalpflegerischer Sicht werden folgende 
Hinweise erforderlich: 
1. In der BegrOndung wird das alte Denkmal-
schutzgesetz zitiert, ich bitte urn Anpassung an das 

dienst Bauen - und Planen werden die fol-
genden Punkte in die Planunterlagen ein-
gearbeitet. Sie beinhalten redaktionelle 
Anpassungen der Planunterlagen und ge-
ringfilgige Anderungen in der Begrundung. 
Die Festsetzungen als Inhalte der gemeindli-
chen Planung bleiben unverandert erhalten. 
In den textlichen Festsetzungen wird zu: 
1. Die Rechtsgrundlage der Art der bauli-

chen Nutzung wird entsprechend der 
Zeichenerklarung angepasst (y (1) NR.1 

BauGB, § 10 BauNVO). Das MaR der bau-
lichen Nutzung wird entsprechend des 
darauf folgenden Inhaltes nur der Nr.2 
„Ma13 der baulichen Nutzung" zugeord-
net. 

2. Es wird entsprechend der Begrundung 
(Nr. 3.1.) unter Nr. 1.1 und Nr. 1.2 im 
Text Teil erlauternd angepasst, dass 
demotierbare offene bauliche Anlagen 
als Nebenanlagen zur Lagerung von 
Surf- und Segelgeraten (wie Gestelle filr 
Segel, Surfbretter, Abstellanlagen far 
Boote) zulassig sind. 
Die Klarstellung erfolgt in den Textfest-
setzungen sowie in Gestalt zweier Lege-
plane, welche als Anlagen der Begrun-
dung beigefugt sind. 

3. und 
4. Die Festsetzungen unter Nr. 3 „Bauwei-

se" und Nr. 4 „Uberbaubare Grund-
stucksflache" bleiben als zusatzliche un-
terrichtende Darstellungen bestehen. 

5. Die Buchstaben B und D werden in der 
Zeichenerklarung herausgenommen und 
so entsprechend der textlichen Festset-
zungen unter Nr. 5. „Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte" angepasst. 

6. Die lnformationen unter Nr. 6 wurden 
Uberarbeitet und als Hinweis ubernom-
men. 

7. Nr. 8 wird als nachrichtliche Ubernahme 
gem, (§ 9 (6) BauGB) textlich Obernom-
men hier unter Nr. 1 „Regelung der Si-
cherung der Schifffahrt" (§34 (4) Bun-
deswasserstraflengesetz) hinzugefUgt. 

8. Unter Nr. 2 der Baurechtlichen Festset-
zungen wird gem. Nr. 1 der nachrichtli-
chen Ubernahme erlauternd angepasst, 
dass Anlagen zur solaren Energienut-
zung ausnahmsweise zulassig sind, 
wenn durch diese keine Blendwirkungen, 
Spiegelungen entstehen die den Betrieb 
der Schifffahrt behindern. 

9. Die Bestimmungen des § 4a Abs. 3 
BauGB werden berucksichtigt. 

Aufgrund Stellungnahme der unteren 
Denkmalschutzbehorde werden die folgen-
den Punkte in die Planunterlagen eingearbei-
let. Zu 
1. 	In die Begrijndung wird das derzeit 

Seite 4 von 9 

folgende Stellungnahme abgegeben: 
1. Textliche Festsetzung Nr. 1: Anstatt „Mass der 
baulichen Nutzung" muss es „Mall" heitlen. Aller-
dings wird in der textlichen Festsetzung Nr.1 gar 
kein MaR festgesetzt - dies erfolgt erst in der textli-
chen Festsetzung Nr. 2. Unklar ist zudem, warum 
§4 BauNVO als Rechtsgrundlage angefiihrt wird, 
da hier keine allgemeinen Wohngebiete festgesetzt 
werden? 

2. Textliche Festsetzung Nr. 2: Es ist nicht eindeu-
tig, was „offene bauliche Anlagen" sind: bauliche 
Anlagen ohne Dach? Ohne Seitenwande? Ohne 

3. Die textliche Festsetzung Nr. 3 ist im Grunde 
genommen OberflOssig, da es eine entsprechende 
Festsetzung in der Planzeichnung gibt. 

4. Die textliche Festsetzung Nr. 4 ist im Grunde 
genommen iiberflOssig, da es eine entsprechende 
Festsetzung in der Planzeichnung gibt. 

5. Textliche Festsetzung Nr. 5 und Planzeichnung: 
Die Zuordnung der Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte bleibt unklar. Die Buchstaben „EV und „D" in 
der Zeichenerklarung, was bedeuten diese? 

6. Textliche Festsetzung Nr. 6: Zum einen sind 
innerhalb des Plangebiets keine Steliplatzflachen 
festgesetzt, zum anderen k6nnen sich Festsetzung 
eines Bebauungsplans nicht auf Flachen aul3erhalb 
des Geltungsbereichs beziehen. Die Festsetzung 
Nr. 6 ist daher nicht anwendbar und damit Ober- 

7. Textliche Festsetzung Nr. 8: Die Rechtsgrundla-
ge fur diese Festsetzung fehlt und ist zu erganzen. 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 2: Aus 
der Festsetzung geht nicht hervor unter welchen 
Umstanden eine Ausnahme erteilt werden kann? 

9. Aufgrund der aufgezeigten Mange' wird Bedarf 
kir eine Uberarbeitung des Planentwurfs gesehen. 
Auf die Bestimmungen des § 4a Abs. 3 BauGB 
weise ich hin. 
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Rticklaufer von: 
	

Stellungnahme 
	

Abwagungsvorschlag: 
derzeit gultige Gesetz. 
2. Fiir den Strandbereich 46 d solite die Anzahl der 
moglichen Fahnenmasten auf einen pro Betrieb 
beschrankt werden. 
3. Grundsatzlich ist aus denkmalpflegerischer Sicht 
die Erweiterung der iiberbaubaren Flache nicht 
nachvollziehbar. 900 m2  konnen versiegelt werden 
und zusatzlich kOnnen 1800 rn7  mit offenen Ne-
benanlagen (was immer das ist) Oberbaut werden. 
Grundsatzlich ist eine Erweiterung der Betriebe 
moglich, nur fur den Strandabschnitt 46d sollten die 
zusatzlichen Flachen klarer definiert und von der 
Nutzung gegliedert werden. 
Von den anderen beteiligten Abteilungen meines 
Hauses wurden keine Anregungen gemacht. 
Eine Kopie meiner Stellungnahme werde ich an 
das Innenministerium in Kiel zur Kenntnisnahme 
senden. 

gUltige Gesetz redaktionell Obernom-
men. 

2. In Text Teil und Begrundung wurde die 
Anzahl der moglichen Fahnenmasten 
im Teibereich 46 d auf einen pro Be-
trieb beschrankt. 

3. Der Nutzungszweck bedingt unter-
schiedliche Nutzungen welche diese 
Flachen ergeben (siehe Punkt 2 Stel-
lungnahme Fachdienst Bauen — und 
Planen). Es wird entsprechend der Be-
grundung( Nr.3.1, Nr. 9.2, Nr. 10.2,5.) 
unter Nr. 2. Im Text Teil Obernommen, 
dass die angegebenen Flachen auf -
maximal 900m2  je Teilabschnitt be-
grenzt- sind. Die Klarstellung erfolgt in 
den Textfestsetzungen sowie in Gestalt 
zweier Lageplane, welche als Anlagen 
der Begriindung beigefugt sind.  

04 Wasserbeschaffungs-
verband Fair und Deich-
und Sielverband Fahr 
Schriftsatz vom 13.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 04. 
hiermit beziehe ich mich auf Ihr o.a. Schreiben 
bzgl. der 2. Anderung des B-Plans Nr. 46 der Stadt 
Wyk auf Fohr — insbesondere auf die Teilab-
schnittsplane 46d und 46g, die sich auf die Berei-
che der vorhandenen Wassersportzentren (Surf- 
schulen) beziehen 	und nehme dazu kir den 
Wasserbeschaffungsverband Fohr und den belch-
und Sielverband Fohr wie folgt Stellung: 

Nr. 5.1 der Begrundung zum B-Plan ist 
durch die geplanten baulichen Anlagen ein wesent-
licher Mehrbedarf an Trinkwasser nicht zu erwar-
ten. Solite dies doch der Fall sein, so kame kir die 
Kosten einer neuen, starkeren Anschlussleitung 
der Kunde auf. 
GemaR Nr. 5.2 der Begrundung zum B-Plan ist ein 
Loschwasserbedarf von 48 m3lh fur mindestens 2 h 
sicherzustellen. Dies kann kir den Bereich des 
Teilabschnittsplans 46g ohne weiteres gewahrleis-
let werden. Die Hauptleitung DN 100 AZ am 
Stockmannsweg liefert > 96 m3/h LOschwasser. 
Zwei Hydranten befinden sich in ca. 100 bzw. 150 
m Entfernung zum Wassersportzentrum. 
Fiji' den Bereich des Teilabschnittsplans 46d gilt 
die Sicherstellung der Loschwasserversorgung mit 
Einschrankungen. Zwar befindet sich am Ende der 
StrandstraRe gegeniiber dem Kinderheim der AOK 
Baden-Wiirtenberg ein Hydrant, der > 48 m3/h 
Loschwasser bereitstellen kann. Dieser ist vom 
Wassersportzentrum aber rd. 250 m weit entfernt. 
Die Loschwassersituation ware aus der Sicht des 
Verbandes mit der Feuerwehr der Stadt Wyk auf 
Far abzustimmen. 
Aus der Sicht des Deich- und Sielverbandes FOhr, 
der mit dem Wasserbeschaffungsverband Fair 
zusammen verwaltet wird, bestehen gegen die B-
Plananderung ebenfalls keine Bedenken. Das 
betroffene Gebiet liegt aullerhalb des Verbandsge-
biets des Deich- und Sielverbandes F6hr. 

- Die Loschwassersituation wird mit der 
Feuerwehr der Stadt Wyk auf Fehr abge-
stimmt. 

-Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und berucksichtigt werden, 
-Solite durch die geplanten baulichen Anla-
gen ein wesentlicher Mehrbedarf an Trink-
wasser notwendig sein. So kommt kir die 
Kosten einer neuen, starkeren Anschlusslei-
tung der Kunde auf. 

05 Landesbetrieb kir 
	

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 05. 	-Die Hinweise werden zur Kenntnis genom- 
Kustenschutz, Nationalpark Gegen die Aufstellung der o. a. Bauleitplanung der men und berucksichtigt werden. 
und Meeresschutz SH, 	Stadt Wyk habe ich grundsatzlich keine Bedenken. 	-Die Bau- und Nutzungsverbote der §§ 77, 
Husum 
	

Wie auch schon in den Stellungnahmen vom 78 und 79 des  Landeswassergesetzes 
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Schriftsatz yam 20.01.2014 25.03.2004, 21.04.2005 und 04.05.2012 zu der 

Aufstellung des Bebauungsplanes 46 darauf hin- 
gewiesen wurde, sind die Bau- und Nutzungsver- 
bote der §§ 77, 78 und 79 des Landeswasserge- 
setzes (LWG) zu beachten. 
Die demontierbaren Anlagen sind ausschliet!lich in 
der Zeit vom 15.04. his 30.09. eines jeden Jahres 
zulassig. 
Allgemeine Hinweise: 
Eine rechtskraftige Bauleitplanung, die unter Betel- 
ligung 	einer 	Kiistenschutzbeharde 	aufgestellt 
wurde, ersetzt nicht fur den Einzelfall erforderliche 
kustenschutzrechtliche Genehmigungen nach dem 
Landeswassergesetz. Ich bitte mich entsprechend 
rechtzeitig zu beteiligen. 
Im 	Hinblick 	auf die 	zukiinftigen 	Aufgaben 	und 
Probieme mit der Sicherung des Hochwasser- und 
Knstenschutzes 	mochte ich 	ausdrucklich darauf 
hinweisen, dass durch die Ausweisung eines Be- 
bauungsgebietes keine AnsprOche auf Entschadi- 
gungen oder Schutzvorkehrungen 	bei 	Schaden 
durch Hochwasserereignisse oder Kustenabbruch 
und keine Ansprüche auf Finanzierung oder Uber-
nahme notwendiger SchutzmaRnahmen gegenuber 
dem 	Land 	Schleswig-Holstein 	geltend 	gemacht 
werden konnen. 

(LWG) zu beachten. 
Demontierbaren Anlagen sind ausschlieillich 
in der Zeit yam 15.04. bis 30.09. eines jeden 
Jahres zulassig. 
Ailgemeine Hinweise: 
- 	Die 	notwendige 	kiistenschutzrechtliche 
Genehmigungen nach dem Landeswasser-
gesetz wird rechtzeitig mit einer Beteiligung 
des Landesbetriebs fur Kiistenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz SH, Husum bean-
tragt. 
- Es gibt keine AnsprOche auf Entschadigun-
gen oder Schutzvorkehrungen bei Schaden 
durch Hochwasserereignisse oder Kiisten-
abbruch und keine Anspruche auf Finanzie-
rung oder Ubernahme notwendiger Schutz-
magnahmen, welche gegeniiber dem Land 
Schleswig-Holstein geltend gemacht werden 
kOnnen. 

06 IHK Flensburg 
Schriftsatz vom 14.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 06. 
Grundsatzlich betrachten wir die Weiterentwicklung 
der touristischen Angebote positiv, insbesondere 
auf dem Fundament eines Obergeordneten Kon- 
zeptes. Dabei sollten Nutzungskonflikte zwischen 
erholungssuchenden Strandurlaubern und Aktivur- 
laubern identifiziert und moglichst minimiert war- 
den. So sind der von Gastronomiebetrieben und 
motorgetriebenen Wasserfahrzeugen ausgehende 
Larm 	ebenso wie 	eine 	potenzielle 	Gefahrdung 
dutch im Wassersport Aktive mit zu berncksichti- 
gen. 	Dartiber 	hinaus ist bei 	den 	anstehenden 
Bauarbeiten zu beachten, dass diese mit Rucksicht 
auf erholungssuchende Touristen geplant werden. 

1-Die Hinweise warden zur Kenntnis genorn-
men und beriicksichtigt werden. 
- es wird darauf geachtet, dass die Nut- 
zungskonflikte 	zwischen 	erholungssuchen- 
den 	Strandurlaubern 	und 	Aktivurlaubern 
identifiziert und moglichst minimiert werden. 
So sind der von Gastronomiebetrieben und 
motorgetriebenen Wasserfahrzeugen ausge- 
hende 	Larm ebenso wie eine 	potenzielle 
Gefahrdung durch im Wassersport Aktive mit 
zu berucksichtigen. Darker hinaus ist bei 
den anstehenden Bauarbeiten zu beachten, 
dass diese mit Rkksicht auf erholungssu-
chende Touristen geplant werden. 

07 GMSH Geschaftsbe- 
reich Landesbau, Fach- 
gruppe Sachverstandige, 
offentliches Baurecht 
Schriftsatz yam 12.12.2013 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 07. 
Keine Einwande 
Die Bundesanstalt kir Immobilienaufgaben und das 
Bundesamt Kir 	Infrastruktur, 	Umweltschutz 	und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenzzent- 
rum fill.  Baumanagement Kiel sollte am laufenden 
Verfahren beteiligt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
-Die Bundesanstalt kir Immobilienaufgaben 
und das Bundesamt fur Infrastruktur, Um- 
weltschutz 	and 	Dienstleistungen 	der Bun- 
deswehr, 	Kompetenzzentrum 	wurden 	am 
laufenden Verfahren beteiligt. 
- Eine Beteiligung des Baumanagement Kiel 
ist nicht erforderlich, da es nicht betroffen ist. 

08 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Schriftsatz vom 24.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 08. 
Keine 	Bedenken, 	bei 	Plananderungen 	erneut 
beteiligen. 

;-Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-:, 
men und beriicksichtigt werden, 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird 
bei Plananderung erneut beteiligt. 

09 Private Stellungnahme 
Schriftsatz vom 14.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 09. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 

Dieser Plan sieht eine erhebliche Erweiterung der 
zurzeit bestehenden Gebaude, Gebaudeteile und 
Anlagen vor und fuhrt somit zu einer gravierenden 
Erweiterung der bisherigen Nutzung und Verande- 
rung des bisherigen Erscheinungsbildes. 
Hiergegen und somit gegen den gesamten in Rede 
stehenden 	Bebauungsplan 	erhebe 	ich 	massive 

-Die Belange der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes, 	die 	Belange der Land- 
schaftspilege und die Belange der Denkmal-
pflege werden in der Planung berucksichtigt 
und beachtet. Auch die zustandigen BehOr-
den wurden im Verfahren mehrfach beteilig, 
die daraus eingegangenen Stellungnahmen 
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Bedenken, da auch die Forderungen des §1 der 
Bauleitplanung/ Baugesetzbuch in mehrfacher 
Hinsicht nicht berucksichtigt werden.  
BegrOndung: 
Bei der Aufstellung des fOr den Bebauungsplan 
verbindlichen Bauleitplanes sind insbesondere zu 
berucksichtigen: 
• die Belange der Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes 
• die Belange der Landschaftspflege 
• die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege 
Die genannten Belange werden durch den vorlie-
genden Bebauungsplan entweder nicht berucksich-
tigt oder vernachlassigt. 
Durch die vorgesehene Deklaration der bisherigen 
Surf- und Segelschule als „Wassersportzentrum" 
und die fiachenmallige Erweiterung der beiden 
Anlagen auf 3.740 m2  bzw. 3.980 m2  wird der Cha-
rakter dieses Strandabschnittes, der einer der 
naturschonsten und damit attraktivsten der gesam-
ten Insel F6hr 1st, komplett verandert und zu einem 
sportlichen und gastronomischen Gewerbegebiet 
umgeformt, Die nach der geplanten Erweiterung 
• weitraumig und massig erscheinenden Bauanla-
gen unterschiedlicher, jedoch nicht unerheblicher 
HOhe 
• die Expansion bezOglich der Boote, Motorboote, 
Katamarane und sonstigen Gerate, 
• die Bewegungsunruhe durch die dann urn ein 
Vielfaches erhohte Kundenzahl 
• die damit einhergehende Larmentwicklung 
• die Implantierung selbstandiger Gastronomiebe-
triebe in diesen Strandabschnitt deformieren das 
Orts-und Landschaftsbild, setzen die Belange der 
Landschaftspflege auRer Kraft und ziehen negative 
Auswirkungen auf die breite Schicht der erholungs-
suchenden Gaste nach sich, die zukunftig die 
Strandpromenade auf diesem langen Strandab-
schnitt wagon des hier herrschenden Trubels mei-
den werden. 
In gleichem MaRe ist zu erwarten, dass der Flut-
saum, der fOr Badende, promenierende Gaste und 
spielende Kinder vorbehalten sein sollte, durch die 
dann vervielfachte Kundenzahl der Surfschule in 
unzumutbarem AusmaR eingenommen werden 
wird. Es 1st eine unrealistische Annahme, dass 
diese ihre sportlichen Aktivitaten sowohl wasser-
als auch strandseits 5 m vor Beginn des Flut-
saums abstoppen konnen, um den Publikumsver-
kehr nicht zu gefahrden. Im Gegenteil wird die 
Menge der mit hoher Geschwindigkeit ins Wasser 
oder auf den Strand schieRenden Surfer ein hohes 
Gefahrdungspotential fur die oben genannten 
Personenkreise darstellen, 
Des Weiteren werden die Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege nicht berOcksich-
tigt. 
Das im Teilabschnitt 46d unter Denkmalschutz 
stehende und mit einer Aussichtsterrasse versehe-
ne Aufstiegsmauerwerk zum historischen Nordsee-
kurpark sollte, entsprechend dem Leitgedan ken 

beachtet und zur Kenntnis genommen sowie 
inhaltlich in die Planung aufgenommen. 

-Wichtigster Wirtschaftszweig auf FOhr ist 
schon seit Jahrzehnten der Tourismus. Die 
Insel befindet sich in einem aktiven Prozess 
zur Verbesserung der Qualitat und Struktur 
des touristischen Angebotes. Die Attraktivitat 
wird ebenso durch ein Butes, gemischtes und 
breiteres Freizeitangebot gesteigert. Das 
Sport-/Freizeitangebot der Insel wird insbe-
sondere durch die Angebote der gegenwarti-
gen Segel- und Surfschulen mit gastronomi-
scher Nutzung erweitert. Durch eine zeitge-
mafle Optimierung der Konzepte, fOr beide 
zu Oberplanenden Anziehungspunkte els 
„Wassersportzentrum", wird auch weiterhin 
eine Steigerung der touristischen Attraktivitat 
moglich sein. 
Denn die ursprOnglich, auf der Grundlage 
des Bebauungsplanes Nr. 46, entstandenen 
Strandcafes in Verbindung mit Surf- und 
Segelschule haben in kurzer Zeit einen 
bemerkenswerten Zuspruch der Gaste erfah-
ren. Dies verdeutlicht u.a. die erhebliche 
Nachfrage nach soichen Einrichtungen am 
Strand und zeigt zugleich, dass die Konzep-
lion des Bebauungsplanes Nr. 46 vom 
Grundsatz her richtig und zeitgemall war. 
Nicht angemessen waren jedoch offensicht-
lich die vorgesehenen GrORenordnungen, so 
dass Ober eine 2. Anderung des Bebauungs-
planes den gewachsenen Anforderungen an 
die beiden bestehenden Teilbereiche Rech-
nung getragen wird. Da es sich bei den 
Teilgebieten urn bestehende Standorte zur 
Strandversorgung, die Ober den Bebauungs-
plan auch planungsrechtlich geregelt sind, 
handelt, ist die Erweiterung der touristischen 
Nutzung an diesen bereits vorhandenen 
Standorten eher vertretbar , als die neue 
Entwicklung anderer Standorte. Diese Anla-
gen an einem anderen Ort neu herzustellen 
wOrde einen weitaus groReren Eingriff be-
deuten. 
-Inhalte des ursprOnglichen Planungskon-
zepts bleiben weitestgehend bestehen. Viele 
Festsotzungen sind entsprechend des Be-
bauungsplanes Nr, 46 Obernommen, wie die 
Hale der baulichen Anlagen, die an der 
Promenade errichtet werden. Die baulichen 
Anlagen der Standfiache bleiben noch darun-
ter. Die Einrichtungen am Strand nehmen 
sich gegenOber der Hauptnutzung zurOck 
und unterstreichen damit zugleich den Cha-
rakter der saisonalen Nutzung. Die beibehal-
tene Festsetzung einer offenen Bauweise 
und einer begrenzten Oberbaubaren Grund-
stOcksfiache tragen dazu bei, dass der 
Strandbereich keine zu dichte Bebauung 
erfahrt, die der Nutzungsart entgegensteht. 
Die Aufstellung der 2. Anderung des Bebau- 
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seiner damaligen Errichtung, dem Innehalten nach 
dem Aufstieg und der Gewahrung eines Panora-
mablickes Ober den gesamten Strand, Ober das 
Meer zu den Halligen bis zum Horizont dienen. 
Diese Bestimmung des Bauwerkes ist schon heute 
nur noch bedingt gewahrleistet, da der freie Blick 
durch die bereits bestehenden Anlagen behindert 
wird. Selbst wenn der Bebauungsplan eine leichte 
ostliche Verschiebung der Erweiterungsanlagen 
vorsieht, wird das ortstypische Landschaftsbild 
doch empfindlich eingeschrankt sein und die einst 
beabsichtigte Verschrankung von denkmalsge-
schOtztem Bauwerk und seiner Umgebung zerst6rt 
werden. 
Die vorgesehene Erweiterung und Veranderung 
der bisherigen gastronomischen Bewirtschaftung 
von Kiosken zu selbstandigen Gastronomiebetrie-
ben mit groRen Augenterrassen geht Ober die 
bisher vorgehaltene Strandversorgung weit hinaus 
und bedeutet eine Neudefinition der bisherigen 
Anlagen und eine Verselbstandigung als Gastro-
nomiebetriebe (Restaurants). ich erklare meine 
Bedenken, dass dieser Bereich, der schon heute in  
nachster Umgebung Ober 6 vollkonzessionierte 
Gastronomiebetriebe verfugt, mit weiteren Restau-
rants (ohne Schaffung eigener Parkplatze) und den 
dann erforderlichen weiteren Sanitaranlagen aus-
gestattet werden soli. Unberucksichtigt ist bei 
dieser Planung geblieben, dass auch fur das am 
SOdstrand projektierte 4-Sterne-Hotel (Wellness-
Resort) mehrere Restaurants geplant sind, davon 
eines ausgesprochen strandnah. Hier ist also eine 
gastronomische Uberversorgung mit alien negati-
yen Folgen wie erhohter Gerauschpegel, Bewe-
gungsunruhe, Parkplatzmangel, Geruchsbelasti-
gung und Abfall- und Entsorgungsproblemen vor-
programmiert. 
Aus den vorgetragenen Grunden ist die vorgese-
hene Bebauung abzulehnen, da sie in diesem 
exponierten, kostbaren und sensiblen Strandbe-
reich das unbedingt zu schutzende und auch fur 
die kommenden Generationen zu erhaltende nord-
seetypische Landschaftsbild zerstort und zur An-
siedlung eines weitraumigen Gewerbegebietes 
ffihrt, das auRerdem nur fOr einen sehr begrenzten 
Adressatenkreis reserviert ist. 
Ich erlaube mir den Hinweis, dass in einer Sitzung 
der Stadtvertretung im Jahre 2005 die Bezeich-
nung ,,Wassersportzentrum" als offiziell „Liner-
wOnscht" erklart worden ist, da dieser Begriff „auch 
die Nutzung motorisierter Wassersportgerate mOg-
lich macht (..)". 

ungsplanes 46 ermOglicht in den Teilgebieten 
46 d und 46 g keine Verbauung des Stran-
des, sondern nur eine Weiterentwicklung der 
Nutzungsmoglichkeiten „Strand" als Res-
source und Touristenmagnet, 
-Durch Schallschutzgutachten sind die Larm-
immissionen/ Larmentwicklungen, welche 
durch die geplanten Nutzungen am Strand 
entstehen, untersucht warden. Um den un-
terschiedlichen Nutzungsformen am Strand 
Rechnung zu tragen, sind die gutachterlichen 
Aussagen gegliedert in drei Teilgutachten fur 
Schallimmissionen durch Freizeitlarm, Ge-
werbelarm, Sportlarm, 
- FOr beide Teilgebiete wird, um Konflikte mit 
der umgebenden, intensiv von Badegasten 
genutzten Strandzone zu vermeiden, im 
Meer vor den Strandabschnitten ein entspre-
chender Sicherheitsbereich mit Tonnen 
markiert, urn eine Gefahrdung von Badenden 
durch die sportliche Nutzung nach Moglich-
keit auszuschlieflen. 
- Durch die Festlegung einer Baugrenze in 
5 m Abstand vom Flutsaum (sOdliche Grenze 
der Sondergebiete) bleibt weiterhin gewahr-
leistet, dass FuRganger den Bereich der 
Sondergebiete entlang des Flutsaumes jeder 
Zeit passieren konnen. Bedeutende Veran-
derungen werden hier nicht erwartet, da es 
im Bestand ebenso geregelt ist. 
-Die Belange des Denkmalschutzes und des 
„Landschaftsbildes", insbesondere im Hin-
blick auf das unter Denkmalschutz stehende 
und mit einer Aussichtsterrasse versehene 
Aufstiegsmauerwerk zum historischen Nord-
seekurpark, wurden in Abstimmung der 
fachlich zu beteiligenden Behorden beachtet. 
Um Konflikte zu vermeiden, wurde gem. 
Hinweis der Planbereich 46d in Richtung 
Osten verschoben, die HOhen entsprechend 
der urspr. Planungen Obernommen, und die 
Gestaltung der Werbeanlagen durch die 
Planung eingeschrankt. 
-Die notwendige Ver- und Entsorgung der 
Teilgebiete ist auch in weiteren Genehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. 
-Die fOr die Strandbenutzung erforderlichen 
Parkplatze sind im Allgemeinen auf strand-
nahen offentlichen Parkplatzen -sowie im 
offentlichen Strallenraum ausgelegt. 
-Die Nutzung des Moeresstrandes in den 
Planbereichen Nr. 46d und Nr. 46g der 2. 
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 46 wird 
in die in der Aufstellung befindliche, aktuali-
sierte Konzession Obernomnnen. 

10 Landesamt fOr Landwirt-
schaft, Umwelt u. 
Raume (LLUR) Untere 
ForstbehOrde 
Schriftsatz vom 16.12.2013  

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 10. 
Keine Bedenken 

11 Landesamt fur Landwirt-
schaft, Umwelt u. landl. 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 11. 
Keine Bedenken 
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Raume 	(LLUR) 	Techni- 
scher Umweltschutz 
Schriftsatz vom 20.01.2014 
12 Landwirtschaftskammer 
SH 
Schriftsatz vom 08.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 12. 
Keine Bedenken 

13 Landesbetrieb fur Kus- 
tenschutz, 	Nationalpark 
und 	Meeresschutz 	SH, 
Tanning 
Schriftsatz vom 19.12.2013 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 13. 
Keine Bedenken 

14 	Bundesamt 	fiir 	Infra- 
struktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen 	der 	Bun- 
deswehr 
Schriftsatz vom 18.12.2013 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 14. 
Keine Bedenken 

15 Handwerkskammer 
Flensburg 
Schriftsatz vom 24.01.2014 

Vorgebrachte Stellungnahme siehe Anlage 15, 
Keine Bedenken 

Offentliche Auslegung 
gem. §3 Abs. 2 BauGB 
(09.12.2012-15.01.2014) 

s. Private Stellungnahmen Nr. 09 

Stand I. Auslegung 09.12.2012-15.01.2014 
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